
 

   

Informationen 

über die öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 

 Sitzungstermin: Donnerstag, 25.01.2024 
 Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 
 Sitzungsende: 19:23 Uhr 
 Ort, Raum: im Sitzungssaal des Rathauses 

 
Anwesend: 

Vorsitzender: 

Frank, Simon ZFA Erster Bürgermeister  

Stellvertretender Vorsitzender: 

Andrelang, Michael CSU Zweiter Bürgermeister  

Schriftführer: 

Moosrainer, Christian   

Gremiumsmitglieder: 

Anner, Florian FWG   

Knickenberg, Gerhard ZFA   

Pertl, Sebastian FWG   

Reiter, Gerhard ZFA   

Thaurer, Peter CSU   

Stellvertretende Gremiumsmitglieder: 

Helfmeyer, Silke, Dr. FWG   

Hobelsberger, Josef FWG   

Scheck, Andreas ZFA   

Vordermayer, Franz BBA  Vertretung für Veronika Lang 

Weiser, Marco ZFA   

Westenthanner, Georg CSU   

 
Abwesend: 

Gremiumsmitglieder: 

Hoesch, Simon ABL  entschuldigt 

Lang, Veronika BBA  entschuldigt 

Weimann, Edda, Prof. Dr. GRÜNE  Beruflich verhindert 

Stellvertretende Gremiumsmitglieder: 
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Neelsen, Wolf GRÜNE  entschuldigt 

Vertreter für Frau Prof. Dr. Weimann 
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Tagesordnung: 
 
 1.   Allgemein; 
  
 2.   Vollzug der Baugesetze; Änderung des Bebauungsplans "Ehem. Niederaschau Süd" für 

die Grundstücke Fl.-Nrn.: 141, 141/16, 141/17, 141/20, 141/22, 142/15, 142/22 und 142/23 
je Gem. Niederaschau i.Chiemgau; hier: Abwägung der Stellungnahmen und Beschluss 
zur erneuten Auslegung 

  
 3.   Vollzug der Baugesetze; Antrag auf Baugenehmigung zum Bau eines Einfamilienhauses 

mit Doppelgarage auf den Grundstücken, Fl.-Nr. 434 TF und 435/6 TF, Gemarkung Ho-
henaschau, Nähe Bach; 

  
 4.   Vollzug der Baugesetze;  

Antrag auf Baugenehmigung zur Erweiterung der bestehenden Westterrasse mit Bewirt-
schaftungsweg und Geländeanpassung auf dem Grundstück, Fl.-Nr. 829/3, Gemarkung 
Hohenaschau, Bergseite Ost 27 

  
 5.   Anfragen aus den Reihen der Gemeinderatsmitglieder 
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Top 1 Allgemein; 

 
 
Sachverhalt: 
 
Autor: Jacqueline Ebert 
 
Erster Bürgermeister Simon Frank eröffnet um 19.00 Uhr die öffentliche Sitzung des Bau- 
und Umweltausschusses und stellt fest, dass zum heutigen Sitzungstermin gemäß Art. 
46 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO) i. V. m. § 25 der Geschäftsordnung (GeschO) unter 
Angabe der Tagesordnung geladen ist. 
 
Entschuldigt sind Frau Prof. Dr. Edda Weimann und Ihr Stellvertreter Herr Wolf Neelsen, 
Herr Hösch sowie Frau Veronika Lang, die durch Herrn Franz Vordermayer vertreten 
wird. 
 
Die Mehrheit der Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses ist anwesend und stimm-
berechtigt. Der Bau- und Umweltausschuss ist somit beschlussfähig.  
 
 
Genehmigung einer Sitzungsniederschrift: 
 
Folgende Niederschrift ist im Ratsinformationssystem zur Einsichtnahme für die Mitglie-
der des Bau- und Umweltausschusses hinterlegt und liegt während der heutigen Sitzung 
auf: 
 
Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 
14.09.2023. 
 
Wenn bis zum Schluss der Sitzung keine Einwendungen erhoben werden, gilt diese Nie-
derschrift als genehmigt (Art. 54 Abs. 2 GO, § 27 Abs. 2 GeschO). 
 
 
Behandlung von Bauangelegenheiten auf dem Verwaltungsweg: 
 
Seit der letzten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses wurden auf dem Verwaltungs-
weg behandelt: 
 

- Antrag auf Baugenehmigung im sog. Genehmigungsfreistellungsverfahren zum 
Anbau eines Wintergartens auf dem Grundstück Fl.-Nr. 139, Gemarkung Nieder-
aschau, Grüner Weg 28  
§ 30 Abs. 1 BauGB 
 

- Antrag auf Baugenehmigung zum Wiederaufbau des durch Unwetter zerstörten 
Stadels auf dem Grundstück Fl.-Nrn. 887, 888, und 888/1, Gemarkung Umraths-
hausen, Grünwald 1  
§ 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB 
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- Antrag auf Baugenehmigung zur Erweiterung einer bestehenden Wohnung im 
Erdgeschoss in den ehemaligen Tennenbereich auf dem Grundstück Fl.-Nr. 837, 
Gemarkung Sachrang, Außerwald 7 a  
§ 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bzw. 5 BauGB 
 

- Antrag auf Baugenehmigung zur Aufstockung des elterlichen Anwesens, Einbau 
einer zweiten Wohneinheit mit Außentreppe und Einbau einer Gaube auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 991/5, Gemarkung Umrathshausen, Am Weiherer Feld 1  
§ 34 Abs. 1 BauGB 
 

- Antrag auf Verlängerung des Vorbescheids zur Errichtung eines Doppelhauses 
mit Garage auf dem Grundstück Fl.-Nr. 19, Gemarkung Hohenaschau, Nähe Burg-
weg 
Der Vorbescheid stammt aus dem Jahr 2013 
 

- Antrag auf Verlängerung des Vorbescheids zur Errichtung eines Einfamilienwohn-
hauses auf dem Grundstück Fl.-Nr. 29, Gemarkung Hohenaschau, Burgweg 17 
Der Vorbescheid stammt aus dem Jahr 1992 
 

 
 
Beschluss: 
 
Nur zur Information 
Kein Beschluss erforderlich 
 
 
Zur Information 
Ja: -    Nein: -    Anwesend: 7    Persönlich beteiligt: -   
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Top 2 Vollzug der Baugesetze; Änderung des Bebauungsplans "Ehem. Nieder-
aschau Süd" für die Grundstücke Fl.-Nrn.: 141, 141/16, 141/17, 141/20, 
141/22, 142/15, 142/22 und 142/23 je Gem. Niederaschau i.Chiemgau; hier: 
Abwägung der Stellungnahmen und Beschluss zur erneuten Auslegung 

 
 
Sachverhalt: 
 
Autor: Josef Schrank 
 
Mit Beschluss des gemeindlichen Bau- und Umweltausschusses vom 28.07.2022 
(TOP 2) wurde die Änderung des Bebauungsplans nach § 13 BauGB eingeleitet. Der 
Beschluss zur Änderung des Bebauungsplans wurde am 23.11.2023 ortsüblich bekannt 
gegeben. 
 
Ziel und Zweck der Änderung ist, die 

- Anpassung des Maßes der baulichen Nutzung, der Bauweisen und der Bau-
räume an die konkreten Bauabsichten unter Berücksichtigung der Raumord-
nung, 

- Aktualisierung von Festsetzungen allgemein,  
- Integration einer schlanken Grünordnung, 
- Aktualisierung der örtlichen Bauvorschriften und 
- Aktualisierung der Hinweise. 

 
Die formelle Beteiligung der Öffentlichkeit (vgl. § 3 Abs. 2 BauGB) erfolgte mit Bekannt-
machung vom 28.07.2023 anschließend form- und fristgerecht in der Zeit vom 01.12.203 
bis einschließlich 05.01.2024. Die Bekanntmachung wurde am 08.01.2024 abgenom-
men. 
Gem. § 13 Abs. 3 Satz1 BauGB wurde in der Bekanntmachung ordnungsgemäß darauf 
hingewiesen, dass von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbe-
richt nach § 2 a BauGB und von einer zusammenfassenden Erklärung abgesehen wird. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden parallel gem. § 4 Abs. 
2 i. V. mit § 4a Abs. 2 BauGB zur Beteiligung der Öffentlichkeit gehört und mit E-Mail vom 
29.11.2023, sowie den erforderlichen Unterlagen, ordnungsgemäß beteiligt. 
Ihnen wurde ebenfalls bis zum 05.01.2024 Gelegenheit gegeben, Stellung zu dem Ent-
wurf zu nehmen oder Anregungen vorzubringen. (vgl. § 4 Abs. 2 BauGB). 
 
 
Das Verfahren brachte folgendes Ergebnis: 
 

1. 
Formelle Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 
1.1 Ergebnis: 
 
Seitens der Öffentlichkeit gingen folgende Stellungnahmen ein 
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1. Stellungnahme, Schreiben vom 28.10.2023 
 
Im Rahmen der Änderung des Bebauungsplans wird beantragt, dass die Baufenster der 
noch unbebauten Grundstücke wechselnd versetzt werden. 
 
Begründungen: 
1. In der aktuell vorgesehenen Planung stehen sind alle Baufenster in einer Reihe mit der 
Folge, dass sich die Häuser gegenseitig die Sicht nehmen, sich gegenseitig verschatten 
und damit die Grundstücke nicht mehr offen und frei wirken, sondern gedrängt und dun-
kel. 
 

2. Es dürfte im Interesse aller Eigentümer sein, dass die Attraktivität der Grundstücke 
erhalten bleibt und das bedeutet: offen und hell. 
 

3. Die Flurstücke sind mit jeweils über 1.000 qm ausreichend groß für eine dahingehende 
Änderung. 
 

4. Eine einheitliche Bebauung im Übrigen steht dem Antrag nicht entgegen, da es auch 
bisher keine einheitliche Bebauung am Grünen Weg gibt. 
 
 

2. Stellungnahme, Schreiben vom 05.01.2024 (Auszug aus dem Schreiben) 
 

 
 
 
Behandlung/Abwägungsvorschlag: 
Eine Aussicht oder eine Blickbeziehung auf bestimmte Objekte oder Bereiche ist kein 

Schutzgrund für die Verkürzung oder Verschiebung eines Baufensters, zumal hier die 

Verschiebung nach Osten (oder auch nach Westen) auch nur geringfügig erfolgen kann. 
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Durch vergrößerte Bauräume bei gleichbleibendem Baurecht hinsichtlich GRZ und Fest-
setzung der Wandhöhe wurde lediglich die Möglichkeit eröffnet, innerhalb dieser Bau-
räume zu verschieben. 
Auf dem Grundstück Fl.-Nr. 141/16 wurde zudem analog der Projektplanung im östlichen 
Bereich dieser Bereich nur erdgeschossig festgesetzt. 
 
Somit sind beide Stellungnahmen miteinander ausreichend abgewogen. Die Planung ist 
entsprechend anzupassen. 
 
Weitere Stellungnahmen oder Anregungen Seitens der Öffentlichkeit wurden nicht 
vorgebracht. Weitere Abwägungen sind somit nicht erforderlich. 
 
 
 

2. 
Formelle Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 Abs. 2 BauGB 
 

 
2.1. Verfahren 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
ordnungsgemäß mit E-Mail vom 29.11.2023 beteiligt. Damit wurde den Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange ausreichend Zeit eingeräumt, Einsicht in die Pla-
nung zu nehmen und ggf. Anregungen und Bedenken bis spätestens 05.01.2024 vorzu-
bringen. 
Die Einhaltung einer Frist von mind. 30 Tagen konnte damit gewährleistet werden. 
 
 
2.2 Ergebnis: 
 
 

2.2.1 Übersicht der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, welche 
am Verfahren beteiligt wurden jedoch keine Stellungnahme oder Rückmel-
dung abgegeben haben:  

 
1. Landratsamt Rosenheim – Bautechnik, Denkmalschutz 
2. Landratsamt Rosenheim – SG Kreisheimatpfleger 
3. Gemeinde Aschau i.Chiemgau – SG Tiefbauverwaltung 
4. Bund Naturschutz OG Aschau i.Chiemgau/ Frasdorf 
5. Wasserwirtschaftsamt Rosenheim 
6. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
7. Bayernwerk Kolbermoor 
8. Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 
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2.2.2 Übersicht der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, welche 
Stellungnahmen oder Anregungen vorgebracht haben, jedoch ohne grund-
sätzliche Bedenken waren bzw. keine Anmerkungen zum Planentwurf hatten:  

 
1. Landratsamt Rosenheim – SG Immissionsschutz, Abfallrecht mit E-Mail vom 

29.11.2023 
 

2. Landratsamt Rosenheim – SG Bautechnik, Denkmalschutz mit E-Mail vom 
29.11.2023 
 

3. Landratsamt Rosenheim – SG Wasserrecht mit E-Mail vom 04.01.2024 
 

4. Regionaler Planungsverband Südostoberbayern mit E-Mail und Schreiben vom 
12.12.2023 
 

5. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ADBV) Rosenheim mit E-
Mail vom 29.11.2023 

 
• Eine Abwägung zu den Pkt. 2.2.1 und 2.2.2 ist nicht erforderlich 

 
 
 
2.2.3. Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

mit Hinweisen und Anregungen zum Änderungsentwurf 
 

2.2.3.1. Regierung von Oberbayern 
              mit Schreiben vom 06.12.2023 
 

Die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde gibt folgende Stel-
lungnahme ab: 
 
Planung  
Die Gemeinde Aschau i.Chiemgau plant, im Ortsteil Hohenaschau den o.g. Bebauungs-
plan im östlichen Teilbereich zu ändern, um innerhalb des Geltungsbereichs der Ände-
rung eine höhere Bebauungsdichte zu ermöglichen. Der Änderungsbereich umfasst laut 
Planungsunterlagen ca. 0,56 ha und ist im gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde 
überwiegend als Wohnbaufläche dargestellt. 
 
 
Berührte Belange  
Wasserwirtschaft  
Der Änderungsbereich liegt gem. Umweltatlas Naturgefahren in einer Hochwassergefah-
renflächen HQextrem und in einem wassersensiblen Bereich. 
Gem. Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 7.2.5 G sollen die Risiken durch 
Hochwasser soweit als möglich verringert werden. Hierzu sollen u. a. bestehende Sied-
lungen vor einem mindestens hundertjährlichen Hochwasser geschützt werden.  
Die Planung ist diesbezüglich mit dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen. 
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Ergebnis  
Bei Berücksichtigung des genannten Punkts steht die o.g. Bebauungsplanänderung den 
Erfordernissen der Raumordnung grundsätzlich nicht entgegen. 
 

 
Behandlung/Abwägungsvorschlag: 
Die Planung wurde mit den Fachbehörden (WWA Rosenheim und LRA Rosenheim, SG 
Wasserrecht) abgestimmt, welche im Rahmen der Beteiligung am Verfahren gehört wur-
den. Ihnen wurde damit Gelegenheit gegeben, sich im Rahmen der Auslegung und Be-
teiligung eigens zu melden bzw. eine eigene Stellungnahme abzugeben. 
Das Landratsamt Rosenheim SG Wasserrecht hatte keine Einwände gegen die Planung. 
Eine Stellungnahme seitens des Wasserwirtschaftsamt Rosenheim wurde nicht abgege-
ben. 
 
Des Weiteren wird die Stellungnahme der Regierung von Oberbayern zur Kenntnis ge-
nommen, da sie im Ergebnis, den Erfordernissen der Raumordnung grundsätzlich nicht 
entgegensteht. 
Eine Änderung der Planung erfolgt nicht. 
 
 
 

2.2.3.2. Landratsamt Rosenheim 
 SG Bauleitplanung                 mit E-Mail vom 28.12.2023 
 

Das Landratsamt Rosenheim – SG Bauleitplanung nimmt wie folgt Stellung: 
 
bauplanungsrechtliche Anmerkungen zum Änderungsentwurf: 
 
das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB ist dann möglich, wenn die Grundzüge des 
Bebauungsplanes nicht berührt werden. Darauf geht die Begründung nicht ein. Die ge-
wünschte Nachverdichtung deutet vielmehr auf eine Änderung der Grundzüge hin. 
Ein Verfahren nach § 13a BauGB scheidet hingegen aus, da das weitgehend noch un-
bebaute Plangebiet nicht in einer Ortslage i.s.d. § 13a BauGB liegt. 
Die Zulässigkeit einer vereinfachten Änderung sollte nochmals geprüft und festgestellt 
werden. 
 
bauplanungsrechtliche Anmerkungen zum Entwurf: 
C.1. 
Das Vortreten von Bauteilen über die Baugrenzen kann nicht durch Bebauungsplan als 
allgemein zulässig festgesetzt werden. § 23 Abs. 2 Satz 2 BauNVO ist eine „kann“ Re-
gelung für den Bauvollzug (auf die im BPL hingewiesen werden kann), aber keine Rechts-
grundlage für eine Festsetzung. 
4m tiefe und in Fläche oder Länge nicht begrenzte Terrassen überschreiten die Bau-
grenze nicht mehr nur geringfügig. Nach § 23 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. § 23 Abs.2 Satz 3 
BauNVO wäre ggfs. jedoch Rechtsgrundlage für eine nach Art und Umfang zu bestim-
mende Ausnahmeregelung im Bebauungsplan. 
 
C. 2. 
Die Terrassenfläche rechnet grundsätzlich zur GRZ und sollte bei A 2.3 ergänzt werden 
(z.B. GRZ + 20qm Terrassenfläche) 
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C.3 
Die Geländeveränderungen von 1m in dem weitgehend ebenen Gelände sind städtebau-
lich und ortsgestalterisch unverständlich. 
 
C.6. 
Das natürliche Gelände dürfte um bis zu einem Meter verändert werden. Die Bezugs-
punktfestlegung (für die Wandhöhe?) ist nicht eindeutig. Auch der obere Bezugspunkt 
der Anlagenhöhe sollte in der Änderungsplanung festgelegt werden. 
 
E.c. 
Der Verfahrensvermerk für die Öffentlichkeitsbeteiligung ist auf die seit 07.07.2023 gel-
tende Rechtslage umzuformulieren. 
 
 
Behandlung/Abwägungsvorschlag: 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Stellungnahmen grundsätzlich zur Kenntnis, 
die Anregungen werden wie folgt vorgeschlagen, abzuwägen: 
 
zum Änderungsverfahren - Die Erweiterung der Bauräume ist geringfügig. Im Wesentli-
chen findet nur eine Erhöhung der Geschosszahlen statt, wonach die bereits zulässige 
Wandhöhe ausgeführt und ausgenutzt werden kann.  
Die GRZ und die Wandhöhe bleiben gegenüber der letzten Bebauungsplanänderung 
(rechtskräftig) gleich. 
Damit werden die Grundzüge der Planung nicht berührt und § 13 BauGB ist anwendbar. 
  

zu C.1. - § 23 Abs. 2 Sätze 2, 3 BauNVO kann aber durch eine eigene Festsetzung im 
Bebauungsplan, wie im Plan festgesetzt, ergänzt und erweitert werden. 
  

zu C.2. - Die Terrassenfläche wird redaktionell unter Ziff. A.2.3. ergänzt. 
  

zu C.3. - Eine Geländeveränderung bis 1,0 m hält die Gemeinde für vertretbar. 
  

zu C.6. - Die Bezugspunktfestsetzung ist für den Bau der fünf restlichen Häuser im Gel-
tungsbereich der Änderung, der noch nicht bebauten Grundstücke, ausreichend. 
  

zu E.c. - Der Verfahrensvermerk wird redaktionell angepasst. 
 

 

2.2.3.3. Landratsamt Rosenheim 
 SG Untere Naturschutzbehörde  mit Schreiben vom 04. & 
06.12.2023 
 

Das Landratsamt Rosenheim – SG Untere Naturschutzbehörde äußert sich wie folgt: 
 
Entlang vom Hammerbach gilt ein gesetzlicher Schutz nach §30 BNatSchG für die Ufer-
bereiche. Regelmäßig wird hier als Puffer ein 5m Abstand eingehalten. Hier ist keine 
Gartennutzung als private Grünfläche möglich und soll auch nicht als solche im BP be-
zeichnet werden. Der BP spricht ja bereits vom Gewässerschutz – entsprechend ist nur 
die Bezeichnung- Biotop-statt privater Grünfläche zu ändern. Die Eigentümer müssen 
über die Beschränkung der Nutzung informiert sein. 
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Behandlung/Abwägungsvorschlag: 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Stellungnahmen grundsätzlich zur Kenntnis, 
die Anregungen werden wie folgt vorgeschlagen, abzuwägen: 
 
Es handelt sich hier um kein amtlich festgesetztes Biotop. Die Fläche ist bereits als pri-
vate Grünfläche, Gewässerschutzzone bezeichnet. 
Jedoch wird die Festsetzung um den Zusatz "mit Verbot einer Gartennutzung" ergänzt. 
Damit ist der Eigentümer über den Schutzbereich ausreichend informiert; der Schutzbe-
reich selbst, ausreichend festgesetzt. 
 
 

2.2.3.4. Landratsamt Rosenheim 
 SG Brandschutzdienststelle  mit Schreiben vom 19.12.2023 
 

Das Landratsamt Rosenheim – SG Brandschutzdienststelle äußert sich wie folgt: 
 
in Bezug auf das o. g. Vorhaben der Gemeinde Aschau i.Chiemgau gibt es seitens der 
Brandschutzdienststelle grundsätzlich keine Einwände.  
 
Dennoch bitten wir den notwendigen Löschwasserbedarf, im Besonderen den Abstand 
der 1. Löschwasserentnahmestelle zum jeweiligen Objekt sowie die Leistungsfähigkeit 
(Grundschutz 48 cbm/h) zu beachten. 
Mit dieser Stellungnahme werden nur die Belange der Feuerwehr im abwehrenden 
Brandschutz angesprochen. Es werden keine Aussagen zum baulichen Brandschutz ge-
tätigt. 
 
Die Planungshilfen zur Bauleitplanung wurden der Vollständigkeit halber dieser Stellung-
nahme beigefügt.  
 
Von Seiten der Brandschutzdienststelle sind nachfolgende Überlegungen zum vorbeu-
genden  
und abwehrenden Brandschutz, im Rahmen der Neuerschließung von Baugebieten an-
zustellen:  
 
• Ausstattung der Feuerwehr (Mannschaft und Gerät)  
• Tagesalarmsicherheit  
• Einhaltung der Hilfsfrist (Entfernung / Zeit)  
• Sicherstellung des zweiten RW über die Leitern der Feuerwehr  
tragbare Leitern < 8m / Hubrettungsfahrzeuge / zweiter baulicher Rettungsweg  
• Leistungsfähigkeit der Feuerwehr(en) im Verhältnis zum Planvorhaben  
 
• Ausreichende Löschwasserversorgung (DVGW 405)  

Unterflurhydrant DIN 3221  
Überflurhydrant DIN 3222  
Löschwasserteiche DIN 14210 (mind. 1.000 cbm)  
Löschwasserbehälter DIN 14230 (3-fache Menge)  
Löschwasserbrunnen DIN 14220 (800l/min auf 3 Stunden, max. 5m geod. 
Saughöhe)  

• Ausreichende Erschließung des Gebietes auch im Fw-Einsatz  
Funkversorgung, Zu- und Abfahrtsstraßen, Bevölkerungswarnung  
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• Wesentliche brandschutztechnische Risiken im Planungsrecht  
(Sonderobjekte, Gasleitungen, Mineralölleitungen, Störfallbetriebe)  
• Baumaßnahmen nach Sonderbauvorschriften (VKV, VStättV, MSchulbau, IndBauR)  
• Flächen für die Feuerwehr (DIN 14090 – Richtlinie Bayern aus Feb 2007),  
welche auch wesentlich durch den Rettungsdienst genutzt werden  
• Abstände zwischen Löschwasserentnahmen zum Objekt  
• Notwendigkeit Sonderausstattung (BC-Gefahren / Strahlenschutz)  
• Ausstattung nachbarlicher Brandschutz (kommunale Zusammenarbeit)  
• Sonstige Gefahren (Überschwemmung / Hochwasserschutz)  
• …  
 
Die Aufstellung ist nicht abschließend. Sie soll die wesentlichen Prüf-Maßnahmen in 
Kurzform darstellen. 
 
Von Seiten der Brandschutzdienststelle gibt es derzeit keine weiteren Anmerkungen zur 
Planung. 
 
 
Behandlung/Abwägungsvorschlag: 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Stellungnahmen grundsätzlich zur Kenntnis, 
die Anregungen werden wie folgt vorgeschlagen, abzuwägen: 
 
Es handelt sich bei der Änderung des Bebauungsplans um keine Neuausweisung oder 
um Nachverdichtung hinsichtlich zusätzlicher Gebäudekörper. 
Der Löschwasserbedarf ist grundsätzlich sichergestellt. 
 
Änderungen der Planung sind nicht erforderlich. 
 
 
 

2.2.3.5. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
           mit E-Mail vom 21.10.2022 
 

Es werden grundsätzlich keine Einwände gegen die geplante Baumaßnahme geltend ge-
macht. Eine Ausbauentscheidung trifft die Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskri-
terien. 
 
Behandlung/Abwägungsvorschlag: 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Stellungnahmen grundsätzlich zur Kenntnis, 
die Anregungen werden wie folgt vorgeschlagen, abzuwägen: 
Bei den angesprochenen Punkten handelt es sich um Anforderungen an eine künftige 
Netzplanung. 
Die Stellungnahme wird somit zur Kenntnis genommen, Änderungen der Planung sind 
nicht erforderlich. 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Bau- und Umweltausschuss schließt sich der Behandlung zu den Stellungnahmen 
und damit auch zu den Abwägungsvorschlägen der Verwaltung an. 
Weitere Stellungnahmen oder Anregungen von Seiten der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange wurden nicht vorgebracht. 
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Weitere Abwägungen sind somit nicht erforderlich. 
 
 
Sitzungsverlauf: 
 
Die Aussprache zu diesem Beratungspunkt wird wie folgt zusammengefasst: 
 
Die Bauverwaltung erläutert die wesentlichen Grundzüge der im Sachverhalt genannten 
Punkte und beantwortet diesbezügliche Nachfragen. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Bau- und Umweltausschuss beschließt unter Einbeziehung der heutigen Abwägung 
die Entwurfsplanung entsprechend anzupassen und eine Auslegung und Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 4a Abs. 3 BauGB durchzuführen. 
Zeitgleich sind auch die Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange 
erneut einzuholen. 
 
Die Änderung und Anpassungen zur Entwurfsplanung sind, sofern noch nicht umgesetzt, 
einzuarbeiten. Die Planfassung ist auf das heutige Sitzungsdatum zu setzen. 
 
 
Einstimmig beschlossen 
Ja: 7    Nein: 0    Anwesend: 7    Persönlich beteiligt: 0   
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Top 3 Vollzug der Baugesetze; Antrag auf Baugenehmigung zum Bau eines Ein-
familienhauses mit Doppelgarage auf den Grundstücken, Fl.-Nr. 434 TF 
und 435/6 TF, Gemarkung Hohenaschau, Nähe Bach; 

 
 
Sachverhalt: 
 
Autor: Josef Schrank 
 
Der Antragssteller beabsichtigt die Errichtung eines Einfamilienhauses (13,11 m x 9,36 
m) mit Doppelgarage (8,99 m x 6,49 m). Geplant wird das Gebäude mit Keller, Erd-, Ober- 
und Dachgeschoss wobei das Dachgeschoss kein Vollgeschoss ist. 
 
Die Höhenlage wird im Verhältnis zum Bestand in den Ansichten dargestellt (siehe Plan). 
 
 
Rechtliche Würdigung: 
 
In TOP 2 der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 23.3.2023 wurde bereits 
das gemeindliche Einvernehmen zu einem zusätzlichen Wohngebäude auf dem Grund-
stück erteilt. Die Planung hat sich mittlerweile in wesentlichen Zügen (wie Lage, Höhe, 
Stellplätze, Anzahl Wohneinheiten, etc.) geändert. 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Innenbereich nach § 34 BauGB. 
 
 
Sitzungsverlauf: 
 
Die Aussprache zu diesem Beratungspunkt wird wie folgt zusammengefasst: 
 
Ein vertiefender Klärungs- oder Diskussionsbedarf wird nicht angezeigt. 
 
 
Beschluss: 
 
Dem beantragten Bauvorhaben wird das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB 
erteilt. 
 
 
Einstimmig beschlossen 
Ja: 7    Nein: 0    Anwesend: 7    Persönlich beteiligt: 0   
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Top 4 Vollzug der Baugesetze;  
Antrag auf Baugenehmigung zur Erweiterung der bestehenden Westter-
rasse mit Bewirtschaftungsweg und Geländeanpassung auf dem Grund-
stück, Fl.-Nr. 829/3, Gemarkung Hohenaschau, Bergseite Ost 27 

 
 
Sachverhalt: 
 
Autor: Josef Schrank 
 
Der Antragssteller will die bereits vorhandene Westterrasse an der Sonnenalm nachge-
nehmigen lassen. Entsprechend wurde ein Antrag zur Erweiterung der Westterrasse 7,50 
m x 22,75 m mit Bewirtschaftungsweg eingereicht. 
 
Es wurden für die Freischankfläche 94 qm Almwiesen versiegelt um 76 zusätzliche Gast-
plätze zu schaffen.  
 
 
Rechtliche Würdigung: 
 
Das Vorhaben befindet sich im Außenbereich, im Geltungsbereich des Flächennutzungs-
plans. Dieser setzt hier Almwiesen / -weiden fest. 
 
 
Sitzungsverlauf: 
 
Die Aussprache zu diesem Beratungspunkt wird wie folgt zusammengefasst: 
 
Ein vertiefender Klärungs- oder Diskussionsbedarf wird nicht angezeigt. 
 
 
Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird erteilt. 
 
 
Einstimmig beschlossen 
Ja: 7    Nein: 0    Anwesend: 7    Persönlich beteiligt: 0   
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Top 5 Anfragen aus den Reihen der Gemeinderatsmitglieder 

 
 
Sachverhalt: 
 
Aus den Reihen der Gemeinderatsmitglieder werden folgende Wortmeldungen vorgetra-
gen: 
 
Keine 
 
 
Kenntnisnahme 
Beschluss nicht erforderlich 
 
 
Zur Information 
Ja: -    Nein: -    Anwesend: 7    Persönlich beteiligt: -   
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Aschau i.Chiemgau, 20.02.24 
 
 
 
 
Simon Frank, Erster Bürgermeister Moosrainer, Schriftführer/in 

 
 


